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Beiträge zu einem einheitlichen Bonitierungsverfahren.
Von Jb. Schwarzenbach, Kulturingenieur und Grundbuchgeometer

in Zürich.
{Schluß.)

Die in der Näfschen Tabelle gedachten und einzeln genannten
Abzüge und Zuschläge unter 6, 7, 8 können logischer und einfacher
zusammengefaßt werden:

a) in solche die in positivem oder negativem Sinne wirken (mit +
oder — Zeichen);

b) in solche, die weniger auf dem Felde, als nachher auf dem Bureau
leichter definitiv zu erledigen sind und auf dem Felde höchstens
eine kurze Notiznahme erfordern. Das betrifft diejenigen für
Entfernung und Neigung und die Faktoren für Wegsamkeit (mit
Neigung ist hier nur die Grundstücksneigung und mit Entfernung
zunächst die in der Luftlinie gemessene gemeint). Unter dem
Begriff „Wegsamkeit" aber soll sowohl die Länge des Weges,
seine Steigungsverhältnisse und die Beschaffenheit des
Wegekörpers bewertet werden.

Dieser Teil der Bonitierung aher soll sowohl aus technischen, wie
aus wirtschaftlichen Gründen auf dem Bureau abgewickelt werden und
zwar durch den Geometer, den Boniteur und eine lokalkundige Person.
Und es ist dabei ein fundamentaler Bonitierungsgrundsatz, der sonst
allzu leicht übersehen wird, nicht zu vergessen:

Der Umstand nämlich, daß auf dem Felde die Klassenwerte für
Flächenelemente, d. h. für durch Bonitätsgrenzen abgeteilte Flächen-
Streifen gelten und bestimmt sind, während es gar keinen Sinn hätte
und nur eine ganz unnütze Vermehrung der Arbeit und des ins Aschgraue

wachsenden Zahlenmaterials bedeuten würde, die für die Faktoren
6, 7 und 8 (klimatische Lage etc.) zu machenden Abzüge und Zuschläge


	...

